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VERORDNUNGSBLATT 
DER STADT  

WAIDHOFEN AN DER YBBS 
 

Jahrgang 2024 Ausgegeben am 08. Februar 2024 

1. Verordnung Verordnung des Bürgermeisters der Stadt Waidhofen 

an der Ybbs zur Überprüfung der getätigten 

Abschüsse im Jagdjahr 2023 für den gesamten 

Verwaltungsbezirk Waidhofen an der Ybbs 

 

Der Bürgermeister der Stadt Waidhofen an der Ybbs als Bezirksverwaltungsbehörde 
hat am 08. Februar 2024 aufgrund des § 85 Abs. 1 NÖ Jagdgesetz 1974, LGBl. 6500, 
in Verbindung mit §§ 27, 27a, 27b und 28 NÖ Jagdverordnung, LGBl. 6500/1, 
verordnet:    

 

 

Verordnung des Bürgermeisters der Stadt Waidhofen an der Ybbs, mit der die 
Durchführung der öffentlichen Hegeschau zur Besprechung der 
jagdwirtschaftlichen Situation und zur Überprüfung der getätigten Abschüsse 
im Jagdjahr 2023 für den gesamten Verwaltungsbezirk Waidhofen an der Ybbs 
verordnet wird. 
 
 

§ 1 
 
Die öffentliche Hegeschau findet am Sonntag, den 17. März 2024 ab 10.00 Uhr im 
Gasthaus Kerschbaumer, Unterzellerstraße 85, 3340 Waidhofen/Ybbs statt.  
 
Die Anlieferung der Trophäen samt anderer zur Altersbestimmung tauglicher Teile 
des Wildkörpers hat am Freitag, den 15. März 2024 ab 17:00 Uhr am bezeichneten 
Ort zu erfolgen.  
 
 

§ 2 
 
Die Erleger trophäentragender Schalenwildstücke, mit Ausnahme von Muffelschafen 
und Gamskitzen, haben die Trophäen und/oder andere zur Altersbestimmung 
taugliche Teile des Wildkörpers zur Hegeschau vorzulegen. Dies gilt auch für 
Fallwildstücke der genannten Wildarten.  
 
Bei Geweihträgern – ausgenommen Rehböcke – sind die linken Unterkieferäste 
vorzulegen. Bei Rothirschen der Altersklasse I und II ist darüber hinaus die Trophäe in 
ungekapptem Zustand (ganzer Schädel mit Oberkiefer) vorzulegen.  
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Zu diesem Zweck haben die Erleger diese Trophäen und Unterkieferäste während des 
Erlegungsjahres und des diesem folgenden Jagdjahres aufzubewahren. 
 
Die Trophäen sind von den Erlegern mit den vom NÖ Landesjagdverband aufgelegten 
Trophäenanhängern zu versehen.  
 
Bei Trophäen, die durch den Bezirksjägermeister oder einer von ihm beauftragten 
Person beurteilt und vom Erleger ins Ausland verbracht wurden, sind die 
Trophäenanhänger vorzulegen. 
 
Auch Trophäen von Fallwildstücken sind vom Jagdausübungsberechtigten mit den 
vom NÖ Landesjagdverband aufgelegten Trophäenanhängern zu versehen und 
vorzulegen. 
 
Die vorgelegten Trophäen sind dauerhaft zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung durch 
Anbohren aller vorgelegten Trophäen ist auf der Rückseite des linken Rosenstockes 
bzw. Stirnzapfens und auf der Außenseite der Unterkiefer unterhalb der Zahnreihe 
vorzunehmen.  
 
Die Zuordnung zu der jeweiligen Altersklasse ist am Trophäenanhänger zu vermerken.  
 
Die Trophäenbeurteilung und -kennzeichnung erfolgt vor der Eröffnung der 
Hegeschau. Die mit der Durchführung betrauten Personen haben der Behörde einen 
Bericht über die Beurteilung zu erstatten.  
 
Bei der Hegeschau ist der Gesamtabschuss nach Geschlechtergruppen und 
Altersklassen sowohl in den einzelnen Jagdgebieten als auch innerhalb des gesamten 
Bereiches nach biologischen und jagdwirtschaftlichen Gesichtspunkten durch den NÖ 
Landesjagdverband zu beurteilen und ist insbesondere auch die 
Wildschadenssituation zu besprechen.  
 
Über das Ergebnis der Überprüfung hinsichtlich der Erfüllung der Abschussverfügung 
und der Einhaltung der Geschlechtergruppen und Altersklassen innerhalb der 
einzelnen Jagdgebiete und des gesamten Hegeschaubereiches ist im Rahmen der 
Hegeschau zu berichten. Ebenso ist im Rahmen der Hegeschau die 
Wildschadenssituation, nämlich Ausmaß, Ursachen, Entwicklung und Vermeidung, zu 
besprechen und ist darüber der Behörde zu berichten.  
 
Die Rückgabe der Trophäen und Unterkiefer erfolgt nach Schluss der Hegeschau. 
 
 

§ 3 
 
Übertretungen dieser Verordnung stellen Verwaltungsübertretungen dar und werden 
gemäß § 135 Abs. 2 NÖ Jagdgesetz 1974 mit einer Geldstrafe bis zu € 20.000,00 im 
Falle der Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu 6 Wochen, bestraft. 
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Inkrafttreten 
 

§ 4 
 
Diese Verordnung tritt mit 09.02.2024 in Kraft und mit 18.03.2024 außer Kraft. 
 

 

 

Der Bürgermeister  

Im Auftrag 

Dr. Franz Hörlesberger 
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